M a g i s t r a t 	Bremerhaven, 27.07.2006




M i t t e i l u n g  N r.  398

zu der Anfrage Nr. 398 der CDU-Fraktion „Sekundarschule“




I. Die Anfrage lautet:

Die ersten Schüler der Sekundarschule verlassen zum Ende dieses Schuljahres die 6. Klasse der Sekundarschule und treten mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 in die zweite „Phase“ dieser Schulart ein, in der leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt werden muss.

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie wird das Differenzierungsangebot der Klasse 7 (Englisch und Mathematik) und in Klasse 8 (zusätzlich Deutsch) ab dem Schuljahr 2006/07 ausgestaltet sein?
2. Wie erfolgt die Zuweisung der Kinder in die Leistungsdifferenzierung der Klasse 7?
3. Wie gestaltet sich die personelle Ausstattung der Sekundarschulen für die Klassestufe 7 zur Durchführung der Leistungsdifferenzierung?
4. Welche 2. Fremdsprache bieten die einzelnen Sekundarschulstandorte in Klasse 7 an?
5. Welche Kursauswahl aus den Bereichen Arbeit-Wirtschaft-Technik und Informatik/Naturwissenschaften/Gesellschaftswissenschaften/Künstlerisch-musische Angeboten werden für die Schülerinnen und Schüler an den einzelnen Schulstandorten angeboten, die keine 2. Fremdsprache belegen?

II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 06.09.2006 beschlossen, die Anfrage wie folgt zu be-   antworten:

Zu 1. und 2.:

Am Ende der Jahrgangsstufe 6 entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Einstufung ihres Kindes in den Fächern Englisch und Mathematik in Leistungskurse oder differenzierende Lerngruppe in der Jahrgangsstufe 7 unter Berücksichtigung der Empfehlung der Schule am Ende der Jahrgangsstufe 7 im Fach Deutsch für die Jahrgangsstufe 8. Über Umstufungen im Verlauf des weiteren Bildungsganges entscheidet die Klassenkonferenz am Ende jeden Schulhalbjahres aufgrund der erbrachten Leistungen in den einzelnen Fächern unter angemessener Berücksichtigung der Lernentwicklung während des Schulhalbjahres und der Gesamtpersönlichkeit des Schülers/der Schülerin. Diese Regelungen sind entsprechend der Anwendung des § 43 (1) des Bremischen Schulgesetzes 

Zu 3.
 
Bei einzügigen Abteilungen werden 42 Lehrerwochenstunden pro Klassenverband, bei zweizügigen Abteilungen 36 Lehrerwochenstunden und bei dreizügigen Abteilungen 34 Lehrerwochenstunden zugewiesen, um auch die Leistungsdifferenzierung sicher zu stellen. 






Zu 4. 

In der lebenden zweiten Fremdsprache werden in Bremerhaven die Sprachen Französisch und Spanisch  angeboten. Spanisch wird an den Standorten Schule am Leher Markt, Paula-Modersohn-Schule, Lloyd Gymnasium Bremerhaven und Georg-Büchner-Schule II angeboten. An allen anderen Standorten ist das Angebot Französisch. An der Johann-Gutenberg-Schule, Humboldtschule und Wilhelm-Raabe-Schule wird zusätzlich Latein angeboten.



Zu 5.

Die Kursauswahl richtet sich nach der personellen Ausstattung der Schulen. Zurzeit arbeiten die Schulleitungen und die Schulaufsicht an einem abgestimmten Konzept zwischen den Schulen.







gez. Schulz
Oberbürgermeister   
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